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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Broschüre möchten wir Sie über die Aufgaben und die Organisation des 
Bundespatentgerichts informieren. Dabei soll die vorliegende Darstellung keine rechts-
wissenschaftlichen Ansprüche erfüllen, sondern für alle interessierten Leserinnen und 
Leser verständlich sein. Deswegen wurde auf das Zitieren von Normen und auf den 
Nachweis vertiefender Fundstellen weitgehend verzichtet. Zudem bleiben, dem Cha-
rakter einer Broschüre geschuldet, viele Themen auf einen ersten Überblick beschränkt, 
auch wenn die Aufgaben und die Organisation des Bundespatentgerichts einige Be-
sonderheiten aufweisen, die eine vertiefte Darstellung lohnen würden. Hier möchten 
wir vor allem die bundesweit einmalige Zusammensetzung der Richterschaft des Bun-
despatentgerichts hervorheben. Man kann ohne Übertreibung feststellen, dass sich die 
gleichberechtigte Zusammenarbeit von rechtskundigen und technischen Richterinnen 
und Richtern am Bundespatentgericht bestens bewährt hat. Die technischen Richterin-
nen und Richter sind auf dem von ihnen jeweils vertretenen Gebiet der Technik beson-
ders sachverständig, so dass das Gericht auch bei komplexen technischen Fragen nicht 
auf die Hinzuziehung von Sachverständigen angewiesen ist. Dies sichert neben ebenso 
kostengünstigen wie effizienten Verfahren die besondere Qualität der Entscheidungen 
des Bundespatentgerichts, die auch international allgemein anerkannt wird. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Dr. Regina Hock 
Präsidentin des Bundespatentgerichts

Dipl.-Ing. Univ. Gerald Rothe 
Vizepräsident des Bundespatentgerichts
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Aufgaben und Stellung des  
Bundespatentgerichts

Das Bundespatentgericht ist ein Oberes Bundesgericht und zuständig für Verfahren 
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, soweit es darum geht, ein eingetra-
genes Schutzrecht zu gewähren, zu versagen oder wieder zu entziehen. Es wurde am 
  1.  Juli 1961 gegründet und ist mit derzeit etwa 100 Richterinnen und Richtern nach dem 
Bundesgerichtshof das zweitgrößte Bundesgericht. 

Bis zur Gründung des Bundespatentgerichts wurden die Entscheidungen des 
Deutschen   Patentamts (heute: Deutsches Patent- und Markenamt) über die Eintragung 
oder  Löschung von eingetragenen Schutzrechten durch sogenannte Beschwerde senate  
überprüft. Diese Gremien waren organisatorisch ein Teil des Deutschen Patentamts 
und mit dessen Beamtinnen und Beamten besetzt. Gegen die Entscheidungen der 
Beschwerdesenate gab es kein Rechtsmittel. Auch wenn diese Praxis nach damaliger 
Auffassung als bewährt angesehen wurde, war sie mit dem Inkrafttreten des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, das in seinem Artikel 19 Absatz 4 Satz 1 
 jedem, der durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird, den Schutz 
durch unabhängige Gerichte garantiert, nicht mehr vertretbar. Das Bundesverwal-
tungsgericht stellte mit Urteil vom 13. Juni 1959 deswegen fest, dass die Beschwerde-
senate des Deutschen Patentamts kein Gericht im Sinne des Grundgesetzes seien. Bei 
deren Entscheidungen handle es sich um Verwaltungsakte, die vor dem Verwaltungs-
gericht angefochten werden könnten. 

Nach einer Änderung des Grundgesetzes wurde mit Wirkung zum 1. Juli 1961 das Bun-
despatentgericht als unabhängiges Bundesgericht ins Leben gerufen. Es hat – wie 
das Deutsche Patent- und Markenamt – seinen Sitz in München und gehört zum Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz. Das Bundespatentgericht ist Teil der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit, da seine Entscheidungen im Rechtsmittel vom Bundes-
gerichtshof überprüft werden. Es ist damit kein Verwaltungsgericht, auch wenn es im 
Wesentlichen über die Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns im Zusammenhang mit 
der Eintragung oder Löschung von gewerblichen Schutzrechten entscheidet. 

Am 1. Juli 1961 wurde  
das Bundespatentgericht 

gegründet.
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Übersicht über die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts

Wie die schematische Darstellung zeigt, sind zwei Verfahrensarten zu unterscheiden: 
Das Beschwerdeverfahren und das Nichtigkeitsverfahren.

Im Beschwerdeverfahren ist das Bundespatentgericht als gerichtliche Kontrollinstanz 
für Entscheidungen über Beschwerden gegen die Beschlüsse des Deutschen Patent- 
und Markenamts in Verfahren betreffend Patente, Marken, Gebrauchsmuster, Topo-
graphien und Designs sowie über Beschwerden gegen die Beschlüsse des Bundessor-
tenamts betreffend Sortenschutzrechte zuständig. Das Bundespatentgericht befindet 
also darüber, ob die Eintragung eines Schutzrechts (Patent, Marke, Gebrauchsmuster, 
Topographie, Design, Sortenschutzrecht) zu Recht gewährt oder versagt wurde, oder 
ob – nach einem an das Amt gerichteten Löschungsantrag – ein bereits eingetragenes 
Schutzrecht wieder aus dem Register zu löschen ist. Den Beschwerdeverfahren beim 
Bundespatentgericht geht damit stets ein Verfahren vor dem Deutschen Patent- und 
Markenamt oder dem Bundessortenamt voraus. 

B U N D E S PAT E N TG E R I C H T

KLAGE BESCHWERDE

Klagen auf Erklärung der 
Nichtigkeit 

• nationaler Patente,

•  europäischer Patente 
für das Hoheitsgebiet 
der Bundesrepublik 
Deutschland,

•  ergänzender 
Schutzzertifi kate.

Klagen auf Erteilung 
oder Zurücknahme von  
Zwangslizenzen und Fest-
setzung der Lizenzgebühr.

Klagen wegen der An-
passung der durch Urteil 
festgesetzten Vergütung 
für eine Zwangslizenz.

Beschwerden gegen Beschlüsse des 
Deutschen Patent- und Markenamts 
betreffend

• Patente,

• Marken,

• Gebrauchsmuster,

• Topographien,

• Designs.

Beschwerden gegen Beschlüsse der 
Widerspruchsausschüsse des Bundes-
sortenamts.
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Dem Nichtigkeitsverfahren, das nur Patente und ergänzende Schutzzertifikate betrifft, 
geht dagegen keine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts unmittelbar 
voraus. Die Erhebung der Nichtigkeitsklage ist erst zulässig, wenn das Eintragungsver-
fahren abgeschlossen wurde und die an die Veröffentlichung der Eintragung anschlie-
ßende Einspruchsfrist abgelaufen ist. Das Patentnichtigkeitsverfahren ist ein selbstän-
diges, vom Erteilungs- und Einspruchsverfahren losgelöstes Verfahren zur Beseitigung 
eines wirksam erteilten deutschen Patents oder ergänzenden Schutzzertifikats bzw. zur 
Beseitigung eines wirksam erteilten europäischen Patents mit Wirkung für die Bundes-
republik Deutschland. Insoweit entscheidet das Bundespatentgericht als erstinstanz-
liches Gericht. Im Nichtigkeitsverfahren treten die Parteien – wie im Zivilprozess – als 
Kläger und Beklagter auf, wobei die Klage grundsätzlich jederzeit von jedermann erho-
ben werden kann (Popularklage). Darüber hinaus entscheiden die Nichtigkeitssenate 
des Bundespatentgerichts über Klagen betreffend die Erteilung oder Zurücknahme von 
Zwangslizenzen sowie die Festsetzung entsprechender Lizenzgebühren. 

Dagegen fallen Streitigkeiten wegen der Verletzung gewerblicher Schutzrechte nicht 
in die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts; hierfür sind in erster Instanz speziali-
sierte Landgerichte und als Berufungsinstanz die Oberlandesgerichte der Bundeslän-
der zuständig. In Verletzungsprozessen sind die Zivilgerichte an die Wirksamkeit der 
betreffenden eingetragenen Schutzrechte gebunden, soweit in dem jeweiligen Ertei-
lungsverfahren eine abschließende Prüfung der Schutzvoraussetzungen des Rechts 
stattgefunden hat, was insbesondere Marken und Patente betrifft. Die unterschiedli-
chen Zuständigkeiten des Bundespatentgerichts einerseits und der Landgerichte und 
Oberlandesgerichte andererseits wird auch als „Trennungsprinzip“ bezeichnet. Von der 
Möglichkeit, dem Bundespatentgericht auch die Zuständigkeit für Verletzungsprozesse 
zuzuweisen (Art. 96 Abs. 1 GG), hat der Gesetzgeber bislang keinen Gebrauch gemacht.
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Sachliche und persönliche
Unabhängigkeit der
Richterinnen und Richter

Richterinnen und Richter am  
Bundespatentgericht

Am Bundespatentgericht arbeiten derzeit etwa 100 Richterinnen und Richter. Hiervon 
verfügen etwas mehr als die Hälfte über eine technisch-naturwissenschaftliche und 
knapp die Hälfte über eine rechtswissenschaftliche Ausbildung. Die rechtskundigen 
Mitglieder der Senate müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen 
Richtergesetz besitzen, was zwei erfolgreich absolvierte juristische Staatsprüfungen 
voraussetzt. Darüber hinaus können Juristinnen und Juristen erst dann als Richterin-
nen und Richter am Bundespatentgericht berufen werden, wenn sie sich durch eine 
langjährige praktische Berufserfahrung entweder in einem anderen Zweig der Ge-
richtsbarkeit oder im Deutschen Patent- und Markenamt qualifiziert haben. 

Die technischen Mitglieder der Senate haben nach einem naturwissenschaftlichen 
oder technischen Studium an einer Hochschule eine staatliche oder akademische Ab-
schlussprüfung bestanden. Sie verfügen zudem über eine langjährige praktische Be-
rufserfahrung und über besondere Rechtskenntnisse, die sie in der Regel als technische 
Prüferinnen und Prüfer im Deutschen Patent- und Markenamt erworben haben. Ge-
nau wie die rechtskundigen Mitglieder des Bundespatentgerichts haben sie den Sta-
tus von auf Lebenszeit ernannten Berufsrichterinnen und Berufsrichtern. Sie sind also 
nicht nur technische Expertinnen und Experten oder gerichtsinterne Sachverständige. 
Genauso wenig sind sie Laienrichterinnen oder Laienrichter, die in anderen Zweigen 
der Gerichtsbarkeit als Schöffen tätig sein können. Mit ihrem Status als auf Lebenszeit 
ernannte Berufsrichterinnen und Berufsrichter sind die technischen Richterinnen und 
Richter einmalig in der deutschen Gerichtsbarkeit. Auch im internationalen Vergleich 
sind sie noch immer eine Besonderheit, selbst wenn mittlerweile einige andere Länder, 
wie beispielsweise das Königreich Schweden, dem deutschen Vorbild gefolgt sind und 
technische Richterinnen und Richter berufen haben. 

Die Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts sind – wie die Richterinnen 
und Richter der anderen Gerichtszweige – persönlich und sachlich unabhängig und nur 
Recht und Gesetz unterworfen. Sie unterliegen bei ihren Entscheidungen keinen Wei-
sungen oder Empfehlungen. Sie dürfen ferner wegen des Inhalts ihrer Entscheidungen 
nicht benachteiligt werden, sind auf Lebenszeit ernannt, grundsätzlich unabsetzbar und 
nicht gegen ihren Willen versetzbar. Einer Dienstaufsicht unterstehen sie nur, soweit ihre 
sachliche und persönliche Unabhängigkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird. Der Anteil 
der Frauen im richterlichen Dienst liegt beim Bundespatentgericht deutlich unter dem 
anderer Gerichtszweige. Im September 2022 waren von 99 Richterinnen und Richtern 
am Bundespatentgericht 72 Männer und nur 27 Frauen. Dieses Ungleichgewicht resul-
tiert vornehmlich aus der Gruppe der technischen Richterinnen und Richter, wohinge-
gen in der Gruppe der rechtskundigen Richterinnen und Richter das Verhältnis zwischen 
Männern und Frauen nahezu ausgeglichen ist. Die Zusammensetzung der Richterschaft 
des Bundespatentgerichts spiegelt letztlich den Umstand wider, dass Frauen im Bereich 
der Technik und der Naturwissenschaften – immer noch – stark unterrepräsentiert sind.
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Präsidium und Geschäftsverteilung

Die Frage, welche Richterin und welcher Richter für welches Verfahren zuständig 
sind, beantwortet sich auch beim Bundespatentgericht anhand zweier wesentlicher 
Grundsätze des deutschen Verfassungs- und Richterrechts: Dem Grundsatz des ge-
setzlichen Richters und dem Prinzip der richterlichen Selbstverwaltung. Zum einen 
gilt es, den verfassungsrechtlichen Grundsatz des „Gesetzlichen Richters“ zu beach-
ten, nach dem niemand seinem gesetzlich bestimmten Richter entzogen werden darf.
Das bedeutet, dass für Rechtsstreitigkeiten bereits im Voraus bestimmt sein muss,
welches Gericht und welcher Richter zuständig ist. Dies geschieht zum einen durch 
gesetzliche Vorgaben. Zum anderen wird jährlich ein Geschäftsverteilungsplan be-
schlossen, der die eingehenden Klagen und Beschwerden den einzelnen Senaten 
zuweist und die Verteilung der Dienstgeschäfte auf die Richterinnen und Richter so-
wie die Zuweisung von Richterinnen und Richtern auf die einzelnen Senate festlegt.
Der jeweils für ein Jahr im Voraus geltende Geschäftsverteilungsplan, der während
seiner Geltungsdauer nur nach Maßgabe der gesetzlich festgelegten Vorausset-
zungen geändert werden darf, ist auf der Internetseite des Bundespatentgerichts 
(www.bundespatentgericht.de) für jedermann einsehbar.

Zum anderen gehört es zu den Prinzipien des deutschen Rechts, dass die vorgenann-
ten Aufgaben, insbesondere die Beschlussfassung über die Geschäftsverteilung, nicht
der jeweiligen Gerichtspräsidentin oder dem jeweiligen Gerichtspräsidenten obliegen,
sondern dem Präsidium des Gerichts. Das Präsidium ist das zentrale Organ richterlicher 
Selbstverwaltung, das die ihm übertragenen Entscheidungen weisungsfrei und unab-
hängig trifft. Es besteht beim Bundespatentgericht aus zehn von der Richterschaft für 
jeweils vier Jahre gewählten Richterinnen und Richtern, zu denen mindestens ein juris-
tisches Mitglied gehören muss, und der Präsidentin bzw. dem Präsidenten, die bzw. der 
kraft Gesetzes den Vorsitz des Präsidiums führt.
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Präsidium und Geschäftsverteilung

Die Frage, welche Richterin und welcher Richter für welches Verfahren zuständig 
sind, beantwortet sich auch beim Bundespatentgericht anhand zweier wesentlicher 
Grundsätze des deutschen Verfassungs- und Richterrechts: Dem Grundsatz des ge-
setzlichen Richters und dem Prinzip der richterlichen Selbstverwaltung. Zum einen 
gilt es, den verfassungsrechtlichen Grundsatz des „Gesetzlichen Richters“ zu beach-
ten, nach dem niemand seinem gesetzlich bestimmten Richter entzogen werden darf. 
Das bedeutet, dass für Rechtsstreitigkeiten bereits im Voraus bestimmt sein muss, 
welches Gericht und welcher Richter zuständig ist. Dies geschieht zum einen durch 
gesetzliche Vorgaben. Zum anderen wird jährlich ein Geschäftsverteilungsplan be-
schlossen, der die eingehenden Klagen und Beschwerden den einzelnen Senaten 
zuweist und die Verteilung der Dienstgeschäfte auf die Richterinnen und Richter so-
wie die Zuweisung von Richterinnen und Richtern auf die einzelnen Senate festlegt. 
Der jeweils für ein Jahr im Voraus geltende Geschäftsverteilungsplan, der während 
seiner Geltungsdauer nur nach Maßgabe der gesetzlich festgelegten Vorausset-
zungen geändert werden darf, ist auf der Internetseite des Bundespatentgerichts   
(www.bundespatentgericht.de) für jedermann einsehbar. 

Zum anderen gehört es zu den Prinzipien des deutschen Rechts, dass die vorgenann-
ten Aufgaben, insbesondere die Beschlussfassung über die Geschäftsverteilung, nicht 
der jeweiligen Gerichtspräsidentin oder dem jeweiligen Gerichtspräsidenten obliegen, 
sondern dem Präsidium des Gerichts. Das Präsidium ist das zentrale Organ richterlicher 
Selbstverwaltung, das die ihm übertragenen Entscheidungen weisungsfrei und unab-
hängig trifft. Es besteht beim Bundespatentgericht aus zehn von der Richterschaft für 
jeweils vier Jahre gewählten Richterinnen und Richtern, zu denen mindestens ein juris-
tisches Mitglied gehören muss, und der Präsidentin bzw. dem Präsidenten, die bzw. der 
kraft Gesetzes den Vorsitz des Präsidiums führt.

Der Geschäftsverteilungsplan
regelt die Zuweisung der
Richterinnen und Richter auf die
einzelnen Senate und legt deren
Zuständigkeiten fest.

https://www.bundespatentgericht.de/DE/Home/home_node.html
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Besetzung der Senate

Das Bundespatentgericht leistet seine richterlichen Aufgaben in derzeit 23 Spruchkör-
pern (Senaten). Je nach Aufgabenbereich sind die Senate nach Anzahl und Vorbildung 
der Richterinnen und Richter unterschiedlich besetzt. Im Einzelnen bestehen derzeit 
1 Juristischer Beschwerdesenat, 7 Nichtigkeitssenate, 8 Technische Beschwerdesenate, 
4 Marken-Beschwerdesenate, 1 Marken- und Design-Beschwerdesenat, 1 Gebrauchs-
muster-Beschwerdesenat und 1 Beschwerdesenat für Sortenschutzsachen. Um die Auf-
gabenbereiche auch innerhalb der einzelnen Senate unter Berücksichtigung des Grund-
satzes des gesetzlichen Richters abzugrenzen, müssen die Mitglieder jedes  Senats vor 
Beginn des Geschäftsjahres gemeinsam verbindlich festlegen, nach welchen Regeln sie 
an den Verfahren mitwirken (senatsinterne Geschäftsverteilung). Jedem Senat ist eine 
Geschäftsstelle zugeordnet. Diese registriert die eingehenden Verfahren und verwaltet 
die Akten. Sie ist für Ladungen, Zustellungen, die Protokollführung und die Ausferti-
gung von Entscheidungen zuständig.

Der Juristische Beschwerdesenat entscheidet in der Besetzung mit drei rechtskundi-
gen Mitgliedern über Ersuchen des Patentamts zur Festsetzung von Ordnungs- oder 
Zwangsmitteln gegen Zeugen oder Sachverständige, über Beschlüsse über die Ableh-
nung von Richterinnen und Richtern, wenn der Senat durch das Ausscheiden des ab-
gelehnten Mitglieds beschlussunfähig wird, über Beschwerden gegen Kostenfestset-
zungsbeschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, über die Anfechtung der 
Wahl der Mitglieder des Präsidiums und – im Sinne einer Auffangzuständigkeit – über 
Beschwerden gegen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts soweit nicht 
andere Beschwerdesenate nach der Geschäftsverteilung zuständig sind. 

Die Nichtigkeitssenate entscheiden in der Besetzung mit fünf Mitgliedern, wobei ein 
rechtskundiges Mitglied den Vorsitz hat. Daneben ist der Senat mit einem weiteren 
rechtskundigen und mit drei technischen Mitgliedern, die auf dem technischen Gebiet 
der streitigen Erfindung besonders fachkundig sind, besetzt. 

Die Technischen Beschwerdesenate entscheiden über Beschwerden gegen Beschlüsse 
der Prüfungsstellen und Patentabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts, 
soweit sie die Zurückweisung einer Patentanmeldung, die Erteilung, die Aufrechterhal-
tung, den Widerruf oder die Beschränkung eines Patents ihres Fachgebiets betreffen. 
Die Technischen Beschwerdesenate sind mit vier Mitgliedern besetzt. Den Vorsitz führt 
ein technisch vorgebildetes Mitglied, zwei weitere Beisitzerinnen oder Beisitzer sind 
ebenfalls technisch vorgebildet. Die dritte Beisitzerin oder der dritte Beisitzer ist eine 
Juristin oder ein Jurist. Bei einer Abstimmung in der Besetzung mit vier Richterinnen 
oder Richtern kann es zu Stimmengleichheit kommen. Es ist daher gesetzlich festge-
legt, dass in diesen Fällen die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden den Aus-
schlag gibt.

Aufgabenbereiche der Senate 
und der Geschäftsstellen 

 des Bundespatentgerichts
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Die Marken-Beschwerdesenate und der Marken- und Design-Beschwerdesenat sind 
für die Entscheidungen über Beschwerden gegen Beschlüsse der Markenstellen und 
Markenabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts zuständig. Da in diesen 
Fällen in aller Regel keine technischen, sondern rechtliche Fragen im Vordergrund ste-
hen, sind diese Senate einschließlich der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden mit drei 
rechtskundigen Richterinnen oder Richtern besetzt.

Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat ist für die Entscheidungen über Beschwerden 
in Gebrauchsmuster- und Topographieschutzsachen zuständig. Dieser Senat ist mit 
drei Richterinnen oder Richtern unter dem Vorsitz eines rechtskundigen Mitglieds be-
setzt. Je nachdem, ob technische oder rechtliche Fragen Gegenstand des Verfahrens 
sind, sind die weiteren Beisitzer rechtskundige oder technisch vorgebildete Mitglieder. 

Der Beschwerdesenat für Sortenschutzsachen ist für Beschwerden gegen Beschlüsse 
der Widerspruchsausschüsse des Bundessortenamts zuständig. Dieser Senat entschei-
det in der Regel in der Besetzung mit jeweils zwei technischen und zwei juristischen 
Richterinnen und Richtern. Den Vorsitz führt ein rechtskundiges Mitglied. Da die Be-
setzung des Senats mit einer geraden Anzahl an Mitgliedern bei der Abstimmung zu 
Stimmengleichheit führen kann, legt das Gesetz auch hier fest, dass die Stimme der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden den Ausschlag gibt. Über Beschwerden gegen Ent-
scheidungen des Bundessortenamts, die die Änderung der Sortenbezeichnung nach 
§ 30 Sortenschutzgesetz betreffen, entscheidet der Senat in der Besetzung mit drei 
rechtskundigen Mitgliedern.



Verfahren

Das von den Senaten des Bundespatentgerichts anzuwendende Verfahrensrecht be-
stimmt sich vorrangig nach den besonderen Vorschriften des Patent-, Gebrauchsmus-
ter-, Halbleiterschutz-, Design-, Marken- und Sortenschutzgesetzes. Daneben finden 
die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung ergän-
zende und entsprechende Anwendung, allerdings nur, soweit die Besonderheiten des 
patentgerichtlichen Verfahrens dies nicht ausschließen. Die wichtigsten dieser Beson-
derheiten werden im Folgenden dargestellt.

Antragsgrundsatz

Das patentgerichtliche Verfahren kennt – anders als die Verwaltungsgerichtsordnung – 
keinen Vertreter des öffentlichen Interesses. Das Verfahren wird nicht von Amts wegen 
eingeleitet, sondern nur auf Antrag eines der Beteiligten (Antragsgrundsatz). Die Be-
teiligten können das Verfahren grundsätzlich auch durch Antragsrücknahme beenden 
(Verfügungsgrundsatz). Eine Ausnahme bildet insoweit nur die Rücknahme des Ein-
spruchs gegen die Erteilung eines Patents, die lediglich zur Beendigung der Verfahrens-
beteiligung des Einsprechenden führt, nicht aber das Einspruchsverfahren selbst been-
det. In anderen Verfahren ist das Bundespatentgericht daran gehindert, die Löschung 
eines nicht oder nicht mehr schutzfähigen Schutzrechts anzuordnen, wenn der betref-
fende Antrag zurückgenommen wird. Der Antrag bestimmt darüber hinaus den allge-
meinen Regeln des Zivilprozesses folgend den Gegenstand des Verfahrens. Insoweit gilt
der allgemeine zivilprozessuale Grundsatz ne ultra petita (Das Gericht kann dem Kläger 
nicht mehr zubilligen, als dieser begehrt).

Untersuchungsgrundsatz

Das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht wird ganz überwiegend vom 
Grundsatz der Amtsermittlung (sog. Untersuchungsgrundsatz) beherrscht. Das bedeu-
tet, dass das Gericht grundsätzlich nicht auf die Berücksichtigung des Tatsachenstoffes 
beschränkt ist, den die Beteiligten vorgetragen haben (anders der sog. Beibringungs-
grundsatz, wie er im Zivilprozess gilt). Das Gericht hat vielmehr – im Rahmen der ge-
stellten Anträge – den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen; es ist an das Vorbrin-
gen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden. Jedoch sind die Beteiligten 
gehalten, bei der Klärung des Sachverhalts durch vollständige und wahrheitsgemäße 
Erklärungen über die tatsächlichen Umstände mitzuwirken. Nur im Zusammenhang 
mit ganz bestimmten, außerhalb des Registers und außerhalb allgemein zugänglicher 
Erkenntnisquellen liegender Tatsachen gilt auch vor dem Bundespatentgericht der so-
genannte Beibringungsgrundsatz. Solche Tatsachenfragen können beispielsweise die 
rechtserhaltende Benutzung einer Marke betreffen.

5
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Verfahren

Das von den Senaten des Bundespatentgerichts anzuwendende Verfahrensrecht be-
stimmt sich vorrangig nach den besonderen Vorschriften des Patent-, Gebrauchsmus-
ter-, Halbleiterschutz-, Design-, Marken- und Sortenschutzgesetzes. Daneben finden 
die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung ergän-
zende und entsprechende Anwendung, allerdings nur, soweit die Besonderheiten des 
patentgerichtlichen Verfahrens dies nicht ausschließen. Die wichtigsten dieser Beson-
derheiten werden im Folgenden dargestellt.

Antragsgrundsatz

Das patentgerichtliche Verfahren kennt – anders als die Verwaltungsgerichtsordnung – 
keinen Vertreter des öffentlichen Interesses. Das Verfahren wird nicht von Amts wegen 
eingeleitet, sondern nur auf Antrag eines der Beteiligten (Antragsgrundsatz). Die Be-
teiligten können das Verfahren grundsätzlich auch durch Antragsrücknahme beenden 
(Verfügungsgrundsatz). Eine Ausnahme bildet insoweit nur die Rücknahme des Ein-
spruchs gegen die Erteilung eines Patents, die lediglich zur Beendigung der Verfahrens-
beteiligung des Einsprechenden führt, nicht aber das Einspruchsverfahren selbst been-
det. In anderen Verfahren ist das Bundespatentgericht daran gehindert, die Löschung 
eines nicht oder nicht mehr schutzfähigen Schutzrechts anzuordnen, wenn der betref-
fende Antrag zurückgenommen wird. Der Antrag bestimmt darüber hinaus den allge-
meinen Regeln des Zivilprozesses folgend den Gegenstand des Verfahrens. Insoweit gilt 
der allgemeine zivilprozessuale Grundsatz ne ultra petita (Das Gericht kann dem Kläger 
nicht mehr zubilligen, als dieser begehrt).

Untersuchungsgrundsatz

Das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht wird ganz überwiegend vom 
Grundsatz der Amtsermittlung (sog. Untersuchungsgrundsatz) beherrscht. Das bedeu-
tet, dass das Gericht grundsätzlich nicht auf die Berücksichtigung des Tatsachenstoffes 
beschränkt ist, den die Beteiligten vorgetragen haben (anders der sog. Beibringungs-
grundsatz, wie er im Zivilprozess gilt). Das Gericht hat vielmehr – im Rahmen der ge-
stellten Anträge – den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen; es ist an das Vorbrin-
gen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden. Jedoch sind die Beteiligten 
gehalten, bei der Klärung des Sachverhalts durch vollständige und wahrheitsgemäße 
Erklärungen über die tatsächlichen Umstände mitzuwirken. Nur im Zusammenhang 
mit ganz bestimmten, außerhalb des Registers und außerhalb allgemein zugänglicher 
Erkenntnisquellen liegender Tatsachen gilt auch vor dem Bundespatentgericht der so-
genannte Beibringungsgrundsatz. Solche Tatsachenfragen können beispielsweise die 
rechtserhaltende Benutzung einer Marke betreffen. 

Vorschriften und Besonder - 
heiten des patentgerichtlichen 
Verfahrens
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Kein Anwaltszwang

Die Beteiligten können sich vor dem Bundespatentgericht durch einen Rechts- oder 
Patentanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Hierzu sind sie jedoch nicht ver-
pflichtet. Die Beteiligten können den Rechtsstreit auch selbst führen. Der sogenannte 
Anwaltszwang besteht – anders als vor den Land- und Oberlandesgerichten – nicht. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen sind zudem auch andere natürliche und juristische 
Personen als Bevollmächtigte vertretungsbefugt. Lediglich Beteiligte, die im Inland kei-
nen Wohnsitz oder keine Niederlassung haben, müssen zur Teilnahme an einem Ver-
fahren vor dem Patentgericht einen Patent- oder Rechtsanwalt als Vertreter bestellen 
(sogenannter Inlandsvertreter). Dabei kann auch ein Rechts- oder Patentanwalt aus 
einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den EWR 
zum Inlandsvertreter bestellt werden.

Beteiligung der Präsidentin oder des Präsidenten des Deutschen Patent- und 
Markenamts bzw. des Bundessortenamtes

Anders als in verwaltungsgerichtlichen Verfahren, bei denen die den angegriffenen Ver-
waltungsakt erlassende Behörde die Stellung eines Verfahrensbeteiligten hat, ist we-
der das Deutsche Patent- und Markenamt noch das Bundessortenamt automatisch an 
den Rechtsmittelverfahren gegen dessen Entscheidungen beteiligt. Das Bundespatent-
gericht kann, wenn es dies wegen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung 
für angemessen erachtet, der Präsidentin oder dem Präsidenten des Deutschen Patent- 
und Markenamts die Möglichkeit geben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten. Die 
Präsidentin oder der Präsident des Bundessortenamts kann dem Beschwerdeverfahren 
jederzeit beitreten. Erfolgt ein Beitritt, erlangen die jeweiligen Präsidentinnen oder Prä-
sidenten mit der Beitrittserklärung die vollen Rechte eines Verfahrensbeteiligten und 
können gegebenenfalls gegen den Beschluss des Bundespatentgerichts das Rechtsmit-
tel der Rechtsbeschwerde einlegen.
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Verfahrensablauf

Beim Bundespatentgericht eingehende Klagen und Beschwerden werden nach Verga-
be eines Aktenzeichens dem nach der Geschäftsverteilung zuständigen Senat vorge-
legt. Wenn alle Verfahrensbeteiligten Gelegenheit hatten, sich zu äußern, ist es üblich, 
dass das nach der senatsinternen Geschäftsverteilung als Berichterstatter zuständige 
Mitglied des Senats ein schriftliches Votum erstellt. Das Votum fasst den Sach- und 
Streitstand des Verfahrens zusammen und unterbreitet dem Senat einen Entschei-
dungsvorschlag. Die weiteren Senatsmitglieder geben nach dem Studium der Akte 
und des Votums ihrerseits eine (schriftliche) Stellungnahme ab. Nach senatsinterner 
Vorberatung, die auch schriftlich erfolgen kann, bestimmt die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende gegebenenfalls einen Termin zur mündlichen Verhandlung. Sehr häufig 
erteilt der Senat den Verfahrensbeteiligten vor oder mit der Ladung zur mündlichen 
Verhandlung einen schriftlichen Hinweis, in dem der Senat seine vorläufige Rechtsauf-
fassung mitteilt. Im Nichtigkeitsverfahren ist der Senat durch das Gesetz gehalten, den 
Parteien innerhalb von 6 Monaten nach der Klagezustellung einen solchen Hinweis zu 
erteilen (qualifizierter Hinweis). Findet eine mündliche Verhandlung statt, erhalten die 
Beteiligten dort Gelegenheit, ihre Standpunkte eingehend darzulegen. Entscheidet der 
Senat im schriftlichen Verfahren, erhalten die Verfahrensbeteiligten Gelegenheit, zu 
den Hinweisen des Senats schriftlich Stellung zu nehmen. Sowohl in der mündlichen 
Verhandlung als auch im schriftlichen Verfahren erörtert der Senat mit den Beteiligten 
alle für die Entscheidung wesentlichen Fragen. In patentrechtlichen Verfahren ändern 
die Beteiligten im Zuge dieser Erörterung nicht selten ihre Anträge, um gegebenenfalls 
ein Unterliegen zu vermeiden oder das technische Schutzrecht wenigstens in einge-
schränkter Fassung zu erhalten. Nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung fällt 
der Senat in geheimer Beratung seine Entscheidung, die unmittelbar im Anschluss an 
die mündliche Verhandlung oder in einem besonderen Termin verkündet wird. Anstelle 
der Verkündung kann die Entscheidung den Beteiligten auch schriftlich an Verkündungs 
statt zugestellt werden. In jedem Fall muss der Senat seine Entscheidung schriftlich 
begründen. Die Entscheidungen der Beschwerdesenate ergehen in Beschlussform; die 
Nichtigkeitssenate entscheiden durch Urteil. 

Mündliche Verhandlung

Die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts entscheiden im Regelfall aufgrund 
mündlicher Verhandlung. Es kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, 
wenn die Parteien auf eine Verhandlung verzichten oder der Beklagte sich nicht recht-
zeitig zu der Klage erklärt. Die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts entschei-
den grundsätzlich im schriftlichen Verfahren, also ohne mündliche Verhandlung. Eine 
mündliche Verhandlung findet jedoch statt, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, 
Beweis erhoben wird oder das Gericht die mündliche Verhandlung für sachdienlich hält.

Der Ablauf des Verfahrens  
vor dem Bundespatentgericht – 
Schritt für Schritt 
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Nichtigkeitsverfahren

Eine Nichtigkeitsklage gegen ein Patent vor dem Bundespatentgericht ist meist die 
Folge einer vor dem Landgericht erhobenen Verletzungsklage. Der vom Patentinhaber 
wegen der Verletzung eines Patents in Anspruch genommene Beklagte kann das Beste-
hen des Patents vor dem Landgericht nicht in Frage stellen. Der Einwand, das Patent sei 
nichtig, ist im zivilgerichtlichen Verfahren unbeachtlich. Ist eine Nichtigkeitsklage an-
hängig, steht es aber im pflichtgemäßen Ermessen des Verletzungsgerichts, bei Zwei-
feln am Bestand des Patents seine Entscheidung bis zur rechtskräftigen Entscheidung 
über die Nichtigkeitsklage auszusetzen.

Das Nichtigkeitsverfahren kommt von allen patentgerichtlichen Verfahren dem Zivil-
prozess am nächsten. Die Klageschrift wird dem Beklagten mit der Aufforderung zuge-
stellt, sich innerhalb eines Monats dazu zu äußern. Kommt er dieser Aufforderung nicht 
nach, so kann ohne mündliche Verhandlung sofort entschieden werden. Bei schlüssi-
gem Sachvortrag kann dann jede vom Kläger behauptete Tatsache als erwiesen an-
gesehen werden. Insoweit findet sich im Nichtigkeitsverfahren eine dem zivilprozess-
rechtlichen Säumnisverfahren ähnliche Regelung. Bei rechtzeitigem Widerspruch – und 
dies ist die Regel – klärt das Gericht den vollen Sachverhalt auf und gibt sechs Monate 
nach Klagezustellung seine vorläufige Einschätzung der Erfolgsaussichten der Klage 
mit dem qualifizierten Hinweis bekannt. Nicht selten läutet der Hinweis eine zweite 
Angriffs- und Verteidigungsrunde zwischen den Parteien ein, die versuchen, entweder 
durch das Einreichen von neuen Unterlagen zum Stand der Technik oder von weiteren 
Hilfsanträgen den Ausgang des Rechtsstreits zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Wird 
die Klage abgewiesen, so wirkt diese Entscheidung nur zwischen den am Verfahren 
beteiligten Parteien. Wird das Patent jedoch ganz oder teilweise für nichtig erklärt, so 
wird es mit rückwirkender Kraft und mit Wirkung für und gegen alle vernichtet oder be-
schränkt. Die Nichtigerklärung oder die Beschränkung wird im Patentregister vermerkt 
und im Patentblatt bekannt gemacht.

Die Nichtigkeitsklage vor  
dem Bundespatentgericht  

als Folge einer Verletzungs- 
 klage vor dem Landgericht
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Rechtsmittel

Gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts ist das Rechtsmit-
tel der Berufung statthaft, gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundes-
patentgerichts das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde. Rechtsmittelinstanz ist immer 
der Bundesgerichtshof. Da auch der Instanzenzug der Verletzungsverfahren in letzter 
Instanz vor dem Bundesgerichtshof endet, ist die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung gewährleistet.

Berufung

Die Berufung gegen die erstinstanzlichen Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespa-
tentgerichts bedarf keiner besonderen Zulassung. Der Bundesgerichtshof ist im Beru-
fungsverfahren ausnahmsweise auch Tatsacheninstanz, d. h. er hat das angefochtene 
Urteil nicht nur in rechtlicher, sondern auch in tatsächlicher Hinsicht zu überprüfen. 
Er kann daher – soweit erforderlich – Beweis erheben. Da der Bundesgerichtshof aus-
schließlich über rechtskundige Mitglieder verfügt, ist er bei der Beurteilung der techni-
schen Sachverhalte, anders als das Bundespatentgericht, gegebenenfalls auf die Unter-
stützung durch externe Sachverständige angewiesen.

Rechtsbeschwerde

Die Rechtsbeschwerde gegen die Beschlüsse der Beschwerdesenate des Bundespatent-
gerichts ist ein mit der Revision vergleichbares Rechtsmittel. Es führt, im Gegensatz 
zu der bei Nichtigkeitsurteilen gegebenen Berufung, nur zu einer rechtlichen Über-
prüfung der angefochtenen Entscheidung. An die tatsächlichen Feststellungen des 
Bundespatentgerichts ist der Bundesgerichtshof dagegen grundsätzlich gebunden. 
Die Rechtsbeschwerde ist nur unter bestimmten Voraussetzungen statthaft, nämlich 
wenn das Bundespatentgericht sie in seiner Entscheidung ausdrücklich zugelassen 
hat. Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn eine Rechtsfrage von grundsätzlicher 
Bedeutung zu entscheiden ist oder wenn die Fortbildung des Rechts oder die Siche-
rung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
erfordert. Hat der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, kann die-
se dennoch erhoben werden, wenn der Beschwerdeführer einen der im Gesetz aufge-
zählten schwerwiegenden Verfahrensfehler rügt. Mit der sogenannten zulassungsfrei-
en Rechtsbeschwerde kann beispielsweise geltend gemacht werden, dass das Gericht 
nicht ordnungsgemäß besetzt war oder einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt 
worden sei.

Rechtliche Überprüfung  
der Beschlüsse des Bundes-

patentgerichts in der  
Rechtsbeschwerde durch  

den Bundesgerichtshof
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Übersicht über den Instanzenzug im gewerblichen Rechtsschutz 

Berufung (Tatsachen- und 
Rechtsprüfung)

Rechtsbeschwerde
(Rechtsprüfung)

Revision
(Rechtsprüfung)

BUNDESPATENTGER I CHT OBER LANDESGER I CHT

Nichtigkeitsklage Beschwerde Berufung

Deutsches 
Patent- und 
Markenamt

Bundes-
sortenamt Landgericht

BUNDESGER I CHTSHOF



Ausbildung der Patentanwalts-
bewerberinnen und -bewerber

Das Bundespatentgericht beteiligt sich maßgeblich an der Ausbildung der Patentan-
waltsbewerberinnen und -bewerber. Diese leisten – nach einer bis zu dreijährigen 
Ausbildung in einer Patentanwaltskanzlei und einer zweimonatigen Ausbildung beim 
Deutschen Patent- und Markenamt – den dritten Abschnitt ihrer Ausbildung beim Bun-
despatentgericht ab. Dort werden sie in ständiger Praxis für zwei Monate einem Mar-
ken-Beschwerdesenat und für vier Monate einem Technischen Beschwerdesenat zuge-
wiesen. Den Bewerberinnen und Bewerbern soll im Rahmen ihrer Ausbildung in den 
Senaten ein in dieser Tiefe einmaliger Einblick in die tägliche Gerichtspraxis gewährt
werden. Sie werden mit der Fertigung von Voten betraut und nehmen an den mündli-
chen Verhandlungen der ihnen zugewiesenen Senate teil. Dabei ist den Bewerberinnen 
und Bewerbern auch die Teilnahme an den Senatsberatungen gestattet, die ansonsten 
durch das im Gerichtsverfassungsgesetz verankerte Beratungsgeheimnis besonders 
geschützt sind. Ergänzend zur Ausbildung in den Senaten bieten die Richterinnen und 
Richter des Bundespatentgerichts regelmäßig vertiefende Lehrveranstaltungen an, die 
sich mit verschiedenen Themen des gewerblichen Rechtsschutzes befassen, insbeson-
dere mit Fragen aus dem Bereich des Patent- und Markenrechts.

Die Ausbildung ist für das Bundespatentgericht eine einerseits aufwendige, anderer-
seits aber auch gewinnbringende Aufgabe. Da Patentanwältinnen und Patentanwälte 
ihre Mandantinnen und Mandanten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes 
beraten und vertreten und deswegen ganz wesentlich vor dem Deutschen Patent- und 
Markenamt und dem Bundespatentgericht tätig sind, fördert die Ausbildung beim 
Bundespatentgericht eine sachkundige und zugleich kollegiale Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Organe der Rechtspflege.

7
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Bewerberinnen und Bewerber 
erhalten im Rahmen ihrer 
Ausbildung einen Einblick 
in die Praxis der Senate des 
Bundespatentgerichts. 

Ausbildung der Patentanwalts- 
bewerberinnen und -bewerber

Das Bundespatentgericht beteiligt sich maßgeblich an der Ausbildung der Patentan-
waltsbewerberinnen und -bewerber. Diese leisten – nach einer bis zu dreijährigen 
Ausbildung in einer Patentanwaltskanzlei und einer zweimonatigen Ausbildung beim 
Deutschen Patent- und Markenamt – den dritten Abschnitt ihrer Ausbildung beim Bun-
despatentgericht ab. Dort werden sie in ständiger Praxis für zwei Monate einem Mar-
ken-Beschwerdesenat und für vier Monate einem Technischen Beschwerdesenat zuge-
wiesen. Den Bewerberinnen und Bewerbern soll im Rahmen ihrer Ausbildung in den 
Senaten ein in dieser Tiefe einmaliger Einblick in die tägliche Gerichtspraxis gewährt 
werden. Sie werden mit der Fertigung von Voten betraut und nehmen an den mündli-
chen Verhandlungen der ihnen zugewiesenen Senate teil. Dabei ist den Bewerberinnen 
und Bewerbern auch die Teilnahme an den Senatsberatungen gestattet, die ansonsten 
durch das im Gerichtsverfassungsgesetz verankerte Beratungsgeheimnis besonders 
geschützt sind. Ergänzend zur Ausbildung in den Senaten bieten die Richterinnen und 
Richter des Bundespatentgerichts regelmäßig vertiefende Lehrveranstaltungen an, die 
sich mit verschiedenen Themen des gewerblichen Rechtsschutzes befassen, insbeson-
dere mit Fragen aus dem Bereich des Patent- und Markenrechts. 

Die Ausbildung ist für das Bundespatentgericht eine einerseits aufwendige, anderer-
seits aber auch gewinnbringende Aufgabe. Da Patentanwältinnen und Patentanwälte 
ihre Mandantinnen und Mandanten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes 
beraten und vertreten und deswegen ganz wesentlich vor dem Deutschen Patent- und 
Markenamt und dem Bundespatentgericht tätig sind, fördert die Ausbildung beim 
Bundespatentgericht eine sachkundige und zugleich kollegiale Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Organe der Rechtspflege. 
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Elektronischer Rechtsverkehr und 
elektronisches Verhandeln

In allen Verfahren können beim Bundespatentgericht einzureichende Schriftsätze und 
deren Anlagen, Anträge und Erklärungen auch auf elektronischem Weg eingereicht 
werden. Seit dem 1. Januar 2022 sind Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts (nicht jedoch Patentanwälte) zur Nutzung dieses Kommunika-
tionswegs verpflichtet. Weitere Hinweise zum Einreichen von elektronischen Schrift-
sätzen finden sich auf der Internetseite des Bundespatentgerichts unter dem Menü-
punkt „Rechtsprechung/Elektronischer Rechtsverkehr“. Die Gerichtsakten werden beim 
Bundespatentgericht derzeit noch in Papierform geführt. Die Aktenführung wird spä-
testens zum 1. Januar 2026 auf die elektronische Gerichtsakte umgestellt.

Das BPatG verfügt über sogenannte elektronische Gerichtssäle, die es ermöglichen, den 
Inhalt der Gerichtsakten auf eine Vielzahl von Monitoren zu übertragen, die sich im Sit-
zungssaal befinden. Damit können die Mitglieder des Senats, die Verfahrensbeteiligten 
und die Öffentlichkeit zeitgleich dieselben Aktenbestandteile in Augenschein nehmen. 
Das Blättern in der Papierakte, das sich bei einem umfangreichen Aktenbestand müh-
selig gestalten kann, wird damit in der mündlichen Verhandlung weitgehend überflüs-
sig. Darüber hinaus können die Verfahrensbeteiligten über eine HDMI-Schnittstelle 
neue Dokumente in das System einspeisen, die sich noch nicht bei den Akten befinden. 
Auch wenn damit keine förmliche Einreichung der betreffenden Dokumente zu den Ak-
ten verbunden ist, ermöglicht es die Schnittstelle, den anderen Beteiligten ergänzende 
Dokumente schnell und unkompliziert zur Kenntnis zu geben.

Beim Bundespatengericht stehen zudem zahlreiche Sitzungssäle zur Verfügung, die für 
mündliche Verhandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung nach § 128a ZPO aus-
gerüstet sind. Dabei können sich alle oder ein Teil der Verfahrensbeteiligten an einem 
anderen Ort als dem Sitzungssaal befinden. Zudem können auf Antrag auch Zeugen, 
Sachverständige oder Parteien im Wege der Bild- und Tonübertragung vernommen 
werden. Der Senat und die Öffentlichkeit (soweit öffentlich verhandelt wird) befinden 
sich jedoch stets im Sitzungssaal. Da die Öffentlichkeit an der mündlichen Verhandlung 
nur im Sitzungssaal teilnehmen kann, ist eine Bild- und Tonübertragung der mündli-
chen Verhandlung an interessierte Dritte nicht möglich. Auch eine Aufzeichnung der 
mündlichen Verhandlung ist gesetzlich ausgeschlossen. Technisch wird die mündliche 
Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung beim Bundespatentgericht mit 
Hilfe einer handelsüblichen Konferenzsoftware umgesetzt. 

Elektronische Gerichtssäle  
erleichtern die mündliche  

Verhandlung.
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Publikationen und Dokumentation

Das Bundespatentgericht veröffentlicht alle seit dem Jahr 2000 ergangenen richter-
lichen Entscheidungen fortlaufend und aktuell im Internet. Die Entscheidungsdaten-
bank ist auf der Internetseite des Gerichts www.bundespatentgericht.de unter dem 
Menüpunkt „Rechtsprechung/Entscheidungen“ aufrufbar und kann für nicht-kom-
merzielle Zwecke kostenlos in Anspruch genommen werden. Viele Entscheidungen 
der Senate werden vom Bundespatentgericht für die Entscheidungsdatenbank „juris“ 
 dokumentarisch aufbereitet und sind dort abrufbar. Das Bundespatentgericht verfügt 
zudem über eine eigene Entscheidungssammlung, die in gedruckter Form herausgege-
ben wird. Die „Entscheidungen des Bundespatentgerichts“ (BPatGE), die sogenannten 
„Blauen Bände“, sammeln ausgewählte Entscheidungen der Senate und werden vom 
Verein der Richterinnen und Richter beim Bundespatentgericht e. V. herausgegeben. 
Weiterhin veröffentlicht das Bundespatentgericht regelmäßig einen Jahresbericht, der 
sowohl in gedruckter Form erhältlich ist als auch über die Internetseite des Bundes-
patentgerichts unter dem Menüpunkt „Presse/Publikationen“ eingesehen werden 
kann. Auf der Internetseite des Bundespatentgerichts stehen alle Jahresberichte seit 
dem Jahr 2010 in elektronischer Form zur Verfügung. Der Jahresbericht wird in deut-
scher und in englischer Sprache veröffentlicht.

Ausgewählte Entscheidungen  
der Senate des Bundespatent- 
gerichts erscheinen in einer 
eigenen Sammlung.

9
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